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Einen zusätzlichen "Workshop" im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens "N 87" hält das Stadt-
planungsamt aus folgenden Gründen für nicht erforderlich: 
 
• Das den Bebauungsplanfestsetzungen des "N 87" zugrunde liegende städtebauliche Konzept 

wurde im Rahmen einer zweitägigen öffentlichen Planungswerkstatt von den planenden Büros, 
den Gremienvertretern, den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung gemeinsam erarbei-
tet. Auch die Wohnbau Mainz als hauptsächlich betroffener Eigentümer war an diesem Prozess 
durchgehend beteiligt und ist somit über die Planung und die damit vor Ort einhergehenden 
und notwendigen Veränderungen umfassend informiert. 

• Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hat bereits eine gut besuchte Bürgerbeteiligung 
stattgefunden. Die planerischen Absichten wurden von den anwesenden Bürgerinnen und Bür-
gern durchweg begrüßt, insbesondere die Absicht, zusätzlichen Wohnraum schaffen zu wollen. 
Im weiteren Bebauungsplanverfahren besteht im Rahmen der öffentlichen Auslegung die Mög-
lichkeit, bebauungsplanbezogene Stellungnahmen einzubringen. 

• Die Art und Weise, wie Eigentümer ihre Mieter informieren, und die Möglichkeiten, die Zwi-
schenunterbringung, die Umsetzung und evtl. sogar die Rückführung angestammter Mieter in 
die neuen Gebäude sozialverträglich zu gestalten, liegen nicht in der Zuständigkeit des Stadt-
planungsamtes. 

• Die Beratung der Eigentümer hinsichtlich der Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau liegt im 
Zuständigkeitsbereich des Dezernates für Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit (Herrn 
Beigeordneten Merkator). 
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